
~~ ~hCJ-:Jr,~\~ II - 'I.,.,. 7~ der Beilagen zu den stenographischen Protokollen des Natir"l1alr.ate~ 
XUl. Ge5iltzgeblmgsperiode ~ff~~l 

.. REPUBLIK ÖSTERREICH 

DER BUNDESMIN!STER FüR INNERES 

Zahl 

Betr,,: S~hriftliche parlamentarische Anfrage; 
hier: Besetzung des ausgeschriebenen Dienst .. 

postens des stellvertretenden Bezirks ... 
gendarmeriekommandanten von Eisenstadt • 

. (ßbg. Ing. Gradinger" Suppan~ Linsbauer 
und Genossen) 

ANFR~GEBEANTWORTUNG 

" , 

Die A::..frage dei' Herren Abgeordneten Ing.GradingE;r,J Suppan" 

Linsbauer und Genossen vom 6. J'uli 1972J NI". 615/ J" be .. 

treffend Besetzung des ausgeschr~ebenen Dienstpostens des 

stellvertretenden Bezirksgendarmeriekommandanten von Eisen­

stadt., beantworte ich wie folgt : 

Frage 1 : IIV/arum wurde der angebliche Ausschließungsp"und 

wegen Personalvertreterfunktion nur gegen GI B~uer Adolf . 
J 

geltend ger..::acht" obwohl auch der nunmehr bestellte Bezirks-

inspek~or Wilc aJ....; Funktionär in der Personalvertretung und 

Gewerkschaft tätig ist ?" 

Antwort: Gendarmeriebezirkainspektor Adolf BAl .. 'ER ist 1.aut . 

l"Ieldung des LGK .. f. d. Burgenland ~om 24.'1.1972 

al-::: Obmann des Fachausschusses der Personalver .. 

tretung für 3 Tag8 je Woche vom Dienst bef't"eit ; 

er ist außerdem Landesvorsitzender der Gewerk­

schaft öffentlich Bediensteter" Sektion Gendarmerie.' 
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Gendarmeriebezirksinspektor Stefan WILD ist Ob .. 

mannstellvertreter des Dienststellenausschtisses 

Eisenstadt und Vorstandsmitglied der Landcsleitung , - . 
der Gewerkschaft der öffeatlich Bediensteten1 Sektion 

Gendarrnerie~' 

" ) 
Aus der Art und BedE{utung der Punktionen ergibt 

sich bereits~ daß GBI. WILD dadurch weit weniger 

beansprucht ist unQ dem Dienst viel mehr zur Ver-

fügung steht als GBlo BA UER;' vVie eine diesbezügliche 

Rück{rage beim "I ... GK'- fc. d" Burgenland ~rgabl war 

GBI. V/lLD beispie:'...:,:.;"ive i se in den }.etzten eineinh'üb 
. . 

Jahren weger. seiner Fp~"ktioni~n ;:lUr insgesamt, 10 

Tage vom Diep-st befreit. 

Ich habe bereits im Verlaufe der Beantwortung- der 

mündlichen Anfrcige am 5".Juli 1972 darauf hingewiesen" 

,daß die unmittelbaren Vorgesetzten dEfp GBI.' BA DER 
. 

{Bezirksgendarmeriekommandant und Gfu'1.darrrierIe ... 

abteilungskommandantj, die die tatsächlichen Dienst-
< 

,erfordernisse am besten ken~en" die Punktionen. des 

Gena...··mten mit der von ~!lIn angoo:::tr,:otcn Verwendung 

kaum als vereinbar erachten. 

Frage 2 : HWarum hat man vor einer E~1tscheidung nicht mit dem 

. BI Bauer Rücksprache über vermutliche Bedenken gehalten .. da 

dAr sehwer benachteiligte Beamte möglicherweise zugunsten 

SPüler dienstlichen Karriere ;''l.uf seine Filllktionen verzichtet 

hätte ?ft 

• 
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Antwort:. Aus der Fragestellung ist nicht ~r?ichtlich" wer 

mit GBI •. BAUER wegen eines allfälligen Verzichtes 

auf seine Funktionen sprechen hätte soUen (Organe 

der Dienstl:;>ehörde oder Pepsonen" die nicht Dienst .. 

gebervertreter sind?) B 

) 

.. -:- ~.. .. 

Soltte aber ,die Auffassung ,vertreten werden .. daß e1.a 

solches Gespräch von der Dienstbehörde in die 'Wege 

zu leiten gewesen wäre" wobei als Dienstbehörde in 

erster Linie das LGK.; f o d~' Burgenland l ab~:o:' auch 

das Bundo:Jministeriumfür Inneres in Betracht käme ... 

schlc,'J.o eine solche 70rgangsweise meines Erachtens 

211~f;rst bedep..klich" wenn-nicht überhau}>t unmöglich~-

Ich ve:cffi<;tg. mich ein.r.;~,:" VO:'stellung" daß ein gewählter 
'-

Funktionär und Dienstnehmervytr't:ceter durch ein Organ 

der Dienstbehörde als Vertreter des Dienstgebers 
-- { 

veranlaßt wird" auf 'sein durch V{ählerauftrag _er ... 

halten-es Mandat' zu verzichten" nicht anzuscbließp.ni 

wobei es nach meiner Auffassung unwesentlich ist .. ob 

dem gewählten Funktionär -. eine für ihn persönlich 

pc::::itheoder negative Entscheidung' in Aussicht gestellt 

"( 

GB4' BAUER hätte c:':'e Möglichkeit gehabt" von sich 

:::18 das LGK.: f. d; Burgen1a.I1:d oder d2.3 Bundesministerium 

1'::r J:m:1eres in Kenntnis zu setzen~ falls. er beab .. 

sichtigt hätte" seine Funktion eIs ObmQna de::; Fach ... 

311ssc1lUsses der Personalvertretung zurückzruegen" da 

er vom Landesgendarmeriekommandanten bereits am 
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4,;5~'1972 mündlich in Kenntnis gesetzt:worden ist" 

daß die Einteilung des GBI •. Stefan WILD als Stell­

vertreter des Bezirksgendarmeriekommandanten in 

Eisenstadt vorgesehen ist." 

. ( 

Die Einteilung des Letztgenannten wurde am 8;5.;1972 

vollzo gen.,' 

Frage 3.: IIWarum hat man die Bestimmungen des Bundes .. 

pers~nalve~L·~retungsgesetzes nicht eingehalten" wonach 14 Tage 

yor Anordnung einer derartigen personellen Maßnahme die zu .. 

ständige Personalvertretung ir~ K,::'pnbüs zu .:::etzen ist ? (Il~ , 
geg~nständlichen Fall hat man ~acb.träglich schriftlich am 

t;.'5.1972 in 'Kenntnis gesetzt, am 8.:5~'J.972 war die Ernerinung 

ber.eits wirksam); U , 

Antwort : Gemäß § 9 Abs.:. 38.) des Bundes ... Personalvertretungs-. 

geset~es" BGBl.' Nr. 133/1967 ~ in der derzeit gel­

tenden Fassung~ sind dem Dienststellenausschuß die 

Aufnahme~ Dienstzuteilung und Versetzung sowie die 

Abberufung eines Bediensteten von seiner bisherigen 

Verwendung (Funktion)" und zwar l)eVOr eine solche 

Verfügung getroffen wird" in Dringlichkeitsfällen jedoch 

spätestens am Tage ihresWirksamkeitsbeginn(:s" 

'schriftlich ni.itzut.eilen.; GEmiiß § 2 leg.' cit.'. ist es 
- r, . . Aufgabe des Fachausschusses,inPersonalangelegen .. 

heitenirn: Sinne des § < 9~ die über den Wirkungsbereich 

des Dienststellenausschussez hinausgehen" mitzuwirken.' 

-.......... ' 
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Der ErlaG des Bundesministeriums für Inneres vom 

26.4~'1972" Zahl 31.'680/2.,..14/72 1 mit dem das LGK .. 

I;.d"Burgenland angewiesen wurde,: GBI" Stefan WILD 

als Stellvertreter des Bezirksgendarmeriekommandant,~n 

in Eisenstadt einzuteilen:t wurde sofort nach dem Ein ... 

langen am 4,. 5" 1972, vom, LandesgendaJ:'meriekommandanten 

dem Fachausschuß (GBI.. Adolf BA UER) mündlich mit ... 

geteilt; die schriftliche Mitteilung erging laut :Meldung 

des LGK,,' f. d .. Burgenland am 5,,5,,'1972 an den Fach .. 

ausschuß behll LSK o' f~' cl .. Bnrgenland .. Die Einteilung 

des GBI. 'vVILD erfolgte mit, Wirksamkeit, vom 8~ 5.' 1972 

durch Verfügung des hiefür zuständigen LGK" 1" d~' 

Bnrgenla.'fld; im vorzitierten Erlaß wurde ein Eintdl.\mgs ... 

datum nicht festgE1Agt; 

Es kann daher nicht: davon gesprochen Werd~!ll~ da;~ die 

,Mitteilung an die Personalvertretung erst nachträglich 

erfolgte;" _ 

Der J..ö~nfrage .ViTUrden ofic11bar die Bestim~n.lungen des 

§ 10 desB ... PVG.; zugrundegelegt~' V/ie das LGK,; f. d,,' 
. . , 

Burgenland meldete" wurde nach 'erfolgter Verstänc"";'gung 

des Fa:-hausschusses über die,verfügung gen1äß Erlaß 

Zahl 31~'f380iZ ... 14/72 mit dem Vdlzug dieser Personal ... 

. maßnahme nicht mehr zwei Wochen zugewart(~:" da das 

Landesgendö.rm~riek;ommandQ bisnun der Auffassung Wi:a.;,'" 

daß mit ein~r Personalmaßnahme" hinsichtlich derer auf 

Landesebene kein Einvernehmen erzielt werden kOImte" 

nach darauffolgender Befassung .undEnts,:;heidung durch 

die Zentralstelle nicht noch einmal der Fachausschuß zu 

674/AB XIII. GP - Anfragebeantwortung (gescanntes Original) 5 von 9

www.parlament.gv.at



v 

. Frage- 4 i 

... 6 

befassen ist~ Überdies sei" so der Bericht des 

Landesgendarmer:iekomman,dosBurgenland" die 

sofortige Besetzung des Dienstpostens des Stell­

vertreters -des Bezirksge:ndarmeriekommandanten 

in Eisenstaclt in dringendem dienstlichen Interesse 

gelegen gewesen~ da sich der Bezirksgendarmerie .. 

kommandant. ber~its wiederholt geäußert habe" wegen 

Überlastung nicht mehr in der: Lage zu sein" den 

Dienst allein zu yersehen;' Auch der Bezirkshaupt­

ma.nn von Eisenstadt habe auf eine rasche Erledigung 

gedrängte', 

Das Landesgendarmedo.k~mmanrlo vermeinte" mit der 

schriftlichen Mitteilung am 5~'5.'1972 den Ver -

pflichtungen des Gesetzes hachgekommen zu sein.' 

Im Sinne des § 10 des B ... PVG. hätte nunmehr der 

Fachausschuß die Möglichkeit gehabt" sofort Ein .. 

wendungen vorz~bringen und ,die Vorlage an die 

Zentralstelle zu verlangen~' 

"Warum ist. man, zweü."al um einE: Stellungnahme beim 

zuständigen Landeshauptmann eingekommen ?l' . 

.antwort: Der LandesgendE.l'meriekommandant für das Burgt;.:n­

land hat am 5.'1 .. '1972 gemäß § 16 Abs.' 1 des Bundes .. 

gesetzes vom 25. 5..:1 966:t BGBl~~ Nr", 70" dem Landes­

hauptmann von Burgenla.t.J.d die drei Bewerber um den 

Posten des 3tellvertreters de~~ Bezirksgendarmerie­

kommandanten in Eisenstadt bekanntgegeben un.d gleich-
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zeitig mitgeteilt; daß e ... ~ in Aussicht nehme" GBL,­

Adolf BA DER von Eisenstadt mit der Funktion des 

stellvertrete~den B~zil>ksgeridarmeriekommandru""lten 

zu betrauen. Der Landeshauptmann teilte am 19~ 1~' 1972 
. . 

dem Landesgendarmeriekomma.ndanten 'mIt" daß diE 

vorgesehene Personalmaßnahme sein Einverständnis 

im Sk:le des § 16 KOlY'o-t-'etenzgesetz 1966 nicht finde': 
. :: 

Ein Einvernehmen gemäß der zitierten Gesetzesstelle 

konnte daher nicht hergestellt werden.':-. _!...>:~'.' 

i1-

Nach den gegenständllchen Richtlinien hat der Landes­

gendarmeriekqmmanda.nt. in ° ein~m solc.henF.'.~Ec über 
. ... ,-~ ~ .. ,'. ," 

den Sachverhalt dem Bundesministerium für Inne-rp~ 

zu melden;,',. 

Der Sachve::.~halt wurde mir vorgetragen; Nach Ri.l~k­

sprache mit dem Landeshauptmanri von Burger;land 

habe ich die We{suTI::; erteilt" beim· Landeshauptmann 

die Zustimmung ~·i.tr· c:.l~e·o B0steilung'· des GBL;' Stefan 
- .... ,. 

'WILD zu er-v;rirken; dES:;" gegenständliche Erlaß erging 
\. .. ~, ~ 

am 20~-3 .. 1972;' Diese Anordnung erging in Beachtung 
. . 
e-

der BestimnlUngen des § 16 Ab's.: 1 leg.'cit; 

Der Landes~,-;.uptmrum von Burg~nland antwortete am . 

27~-3~1972 auf das· diesbezügliche Schreiben (':9S 

Land(:sgenü'lrmeriekomma...'1.danten vom 24.3 .. 1972" daß 

er der Besetzung des Dienstpostens des Stellyer ... 

tr(:ters des P~:iir.kss:"endarmeriekommandanten in Eisen-

< stadt durch GBI~· 8tefan \VILD zusti:rnmG,; 
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Frage 5 ~ 
-_ .. 

IIRat 
. ,,"' 

die erste Stelhmgnahme des Herrn Landes .... 

hauptmannes nicht genügt;. -\lv'enn ja~ warum nicht ?II 

Antwort : -----­<, 

Fr:age 6 : 

. 
Ergibt sich aus den Ausführungen zu Punkt 4~') • 

.. 
"Ist es richtig., daß man bei Einholung der zweiten 

::>tellullgnahme des Herrn Landeshauptmannes lediglich um die 

EinwilliglU).g zur Bestellung des rangjüngsten Beamten einge -

kommen ist ?" 

.P. ___ n_1_:;w_r:!_t_:' . Es :.::.t richtig" daß Dei der Einholung der zweiten 

::":!eihmgnahme des Landeshauptmannes lediglich um 

die Zustimmung zur Bestellung des rangjüng~~en 

Beamten eingekommelJ. ist und zwar wurde GB~' 

,WILD deshalb dein rangmäßi~ an zweiter St..Jlle ge ... 

reihten GBI~' Rudolf MALOVITS' vorgezogen" weil 

der Letztgenannte im Gegensatz zu -GB~' WILD mit 

nur lise'hr gut" g~samtbeürt<~iit' und außerhalb der 

Amtsze.it in seine~nWohnortAn1;aü" Bezirk Matters­

burg" nur schwer err~icllba~ 'is't; GBI. WILD ist in 
, . 

seinE rn. Wor,,,110rt Siegendorfüber de~ ständig be. 

setzten örtlichen Gendarmeriepo~ten jederzeit ohne 

Schwierigkeiten el:reichbar~'i ", . 
. , .• ,_ ..l. ..... 

;:. 

- Ft'age 7: I':;)a sich l>ü Bejahu.."1g. der Frage, 6 der verantwortliche 

Leiter des Gendarmer,:,e-Zelüralkommandoseiner schweren Djenst ... 

widrigkeit 2chuldigge:'J.acht hätte~ frage ich ,Sie" ob Sie n&.rüber 

ein'~ Unters l 1chullg zu "eranlassen gedenken ?tt 
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Antwort 

9 

Aus den vorstehenden Ausführungen ergibt sich~ 

daß sich der verantwo:ctliche Leiter des Gendarmerie-

~entraL'kommandos keiner Dienstwidrigkeit schuldig 

gemacht hat; so daß sich an Hand der klaren Akten­

lage auch nicht der geringste Anlaß ergibt" eine 

Untpl'suchung zu veranlassen;' 
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